
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

und

dem Trägerverbund - Krisendienst für Bremer Familien,

Außer der Schleifmühle 55-61,

28203 Bremen

(Sitz des Krisendienstes)

bestehend aus:

, AfJ e.V. - Kinder und Jugendhilfen Bremen,

Kriz e.V. - Bremer Zentrum für Jugend- und Erwachsenenhilfe,

Reisende Werkschule Scholen e.V.,

wird folgende

Vereinbarung nach S 77 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Diese Vereinbarung regelt die Leistungserbringung und Finanzierung der Familienkri-

senintervention für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit ihrem Herkunftssys-

tem auf der Grundlage der SS 27 Absatz 2 SGB Vlll durch den Trägerverbund - Krisen-

dienst für Bremer Familien, Außer der Schleifmühle 55-61 ,28203 Bremen.

1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach $ 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001 in Verbindung mit seinen

Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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1.3 Grundlage des Vertrages sind die beiliegende Anlage 1 Kalkulationsunterlagen, Anlage

2 Leistungsangebotstyp (sofern erstmalig vereinbart).

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem in der Vertragskommis-

sion SGB Vlll festgelegten Leistungsangebotstyp. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und

Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung (Anlage 2) zu ent-

nehmen.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zu grundel iegenden personel len Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfallgewähr-

leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus be-

sonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach $ 30 Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden

sind.

2.4 Nach $ 8a SGB Vlll ist beiAnhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung

für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet

dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und/ oder das zuständige Jugendamt zu informieren.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abwei-

chung von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte defi-
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nierten Qualifikationen besteht ein Entscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich der Ver-

gleichbarkeit von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ih-

rer Ausbildung, besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert

sind, dass sie bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einverneh-

men mit dem Leistungsträger und/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngese2es

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

3. Entgeltvereinbarung

3.1 Das Leistungsentgelt beträgt für den Zeitraum vom 01.2,2025 -31.10.2025

C 236,10 tgl. / pro Familie.

3.2 Die Vergütung beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeiten der Leistungs-

erbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (2.B. Vor- und Nachbereitung, Fahrt-

zeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.). Mit den o.g. Vergü-

tungspauschalen sind bei wirtschaftlicher Betriebsführung damit alle notwendigen Per-

sonal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit den Pauschalen

alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personalkosten für die

Betreuung, fachliche Leitung und Koordination (Qualitätssicherung), Geschäftsführung

und allgemeine Verwaltung sowie alle notwendigen Sachkosten (Betreuungs- und allge-

meine Veruraltungssachkosten) sowie die Aufwendungen für Miete, Abschreibung (Büro)

etc. refinanziert sind.

Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind dem beigefügten Kalkulationsunterla-

gen (Anlage 1) zu entnehmen.

3.3 Die Pauschalen sind nur abrechenbar, wenn eine Kostenübernahmeerklärung seitens

des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

3.4 Die Abrechnung der Pauschalen erfolgt bei Beginn oder Beendigung sowie vorzeitigem

Abbruch im laufenden Monat für das Leistungsmodul nach Tagessätzen. Die jeweiligen
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Tagessätze werden mit dem Divisor 30,4 ermittelt. Die Rundung erfolgt erst bei der Be-

rechnung des anteiligen Monatsbetrages. Zeiten der vorübergehenden Abwesenheit des

jungen Menschen und/ oder Familie aufgrund von Urlaub, Krankenhausaufenthalt, Kur,

in denen die Maßnahme nicht stattfindet, sind nicht abrechenbar. Für anteilige Tage er-

folgt auch hier die tageweise Abrechnung.

4. Qualitätsentwicklungsvereinbarung

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenver-

trag nach S 7Bf SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt

auch die Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitäts-

entwicklung (Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem ört-

lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum 31. März alle zwei Jahre vorzule-

gen und gehen gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte

der Qualitätssicherung in Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zu-

künftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im

Hinblick auf das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei be-

rücksichtigt werden.

4.2 Mit dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung der für das Berichtswesen erfor-

derlichen Daten an die zuständigen Stelle in der Fachabteilung (Ref. 20).

4.3 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung noiwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die

Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese

wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:
. sich vor Ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,
. lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-

stattung und Sachen,
. Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Au2eich-

nungen,
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Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen

(wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-

Management und Leistungserbringer durchgeführt).

5. Vereinbarungszeiträume

S.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01 .02.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 9 Mo-

naten bis mind. zum 31.10.2025 auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die verkürzte Lauf-

zeit berücksichtigt den in der Vertragskommission veränderten LAT sowie die Tariflauf-

zeit des TV-L (Kalkulationsbasis).

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

gekündigt werden.

S.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke

der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neu-

vereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil

6.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.
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6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifvertra-

ges TV-L bzw. TV-L S (und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller

Höhe an sein Betreuungspersonal weitezuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich be-

reit die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.5 Sofern noch nicht erfolgt tritt der Einrichtungsträger mit Abschluss dieser Vereinbarung

dem Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung bei. Die

dort enthaltenen Bestimmungen gelten entsprechend.

Geschlossen: Bremen, im Dezember 2024

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration (SASJI)

Kalkulationsunterlagen

Leistungsangebottyp

Anlaqen:

Anlage 1:

Anlage 2:
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oder

ugendlich.en. Sie dient
und der UberPrüfung

MaßnahmebulantemzeitlichetnestinterventionKrisen
derJundKivon ndernSchutzzum

Risvon ikenKindeswohdes lss icherung
Ziel dieistm FamiRessourcen Vorrangigesund liensystem.

vermiedensodassts dei Fam ngenFremdplatzieruStabil lie,erung
eibt.bllaauchdund KiAS ndeswohl ngfristig gesichertkönnenwerden

nduwerdenießende ggfsilfenHansch empfohlenoderWeitere

s27,2

die mit ihren minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben

bei denen aufgrund einer schwerwiegenden akuten oder
einer zugespitzten chronischen Krise (2,8. aufgrund von

VernachüssBung, Gewalt; sexueller Gewalt, psychischen

Erkrankungen, Drogengebrauch, Hochstrittigkeit oder

traumalischen Ereignissen) die lnobhutnahme I
Fremdunterbringung eines oder mehrerer Kinder /
Jugendlicher unmittelbar droht bei denen zu erwarten ist,

dals die Erziehungsfunktion der Familie gestärkt odq
wiederhergestel lt werden kann.

ggf. Rückführung aus der ION (siehe Anlage

Rückführungsmodul im Rahmen der
Fam il ienkrisenintervention).

er Familien

a

a

a

a

a

Klärung und Bewältigung der Krise, um

des Kindeswohls abzuwenden,
Vermeidung der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in

einer Notaufnahmeeinrichtung oder einer Fremdplatzierung'

Erarbeitung von tragfähigen Perspektiven

die akute Gefährdung

der Leistunglst nicht5.1 und

LeistunichtVerpflegung

mindestens eines Erziehungsberechtigten
Hilfeprozess dokumentiert ist.

Vorhalten einer 2417 Rufbereitschaft, Sicherstellen des

Schutzauftrages.
Erstellen einer Diagnose in Bezug auf Ressourcen und Risiken;

Risikoeinschätzung unter Einbeeug des Familien'und des

Hilfesystems, sowie betei ligter lnstitutionen und Dienste'

Evaluätion der Bereitschaft und Fähigkeit der

Erziehungspersonen, ihr Verhalten in ausreichendem Maße

zu verändern
Kompetenzanalyse und - erweiterung durch

Situationsbeobachtungen und Modelllernen.

Erziehungsfähigkeit (Gewaltfreiheit, Versorgung, Aufsicht'
Schutz, 

- Zuivendung, Ansprache, Regeln 
--- 

t1nd

Konsequenzen, Erkennsn und Beantwoften kindllcher

a

a

a

a

I

a

ent,CasemktesKontra anagezwischenAbsch etnesluss
nsamendem dietnilieund Fam gemeiTräger

nverständEi ntssl ndu dasdefiniert ndHandlun gsziele
mMitwirkungzul

und unterstützen.Bedürfni

VK-UAG Überarbeitung der LATs/Stand: November 2024

Beschlossen in der siEung der vetuagskommission SGB Ylll am 11.12.2O24
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r Laufende Reflexion der Krisenintervention im Tandem, im Team
und in der Fachberatung, ggfs. in der Supervision.

. Laufende Rückkoppelung Oär Ergebnisse in die Familie und
Entwickeln und Festlegen von notwendigen Aktivitäten zur
konkreten kurzfristigen und langfristigen Verbesserung der
Situation der KinderlJugendlichen.

r Sozialräumliche Vernetzung prüfen und befördern.. Engmaschige Kooperation mit dem Casemanagement durch
mindestens Erstgespräch, Zwischenbilanz und
Abschlussgespräch, im Sinne eines regelmäßigen fachlichen
Austausches.

r Abschlussbericht incl. Dokumentation Erarbeiten und Abstimmen
von Empfehlungen für weitere Hilfen nach Bedarf.

6. Personelle Ausstattung Sozialpädagog: innen (und vergleichbare Abschtüsse; i.OR. rnit
geeigneter Zusatzqualifikation (2.B. Entwicklungspsychotogie,
systemische Beratung, Psychotherapie, Traumapädagogik,
Zusatzausbildung Familienaktivierungsmanagement ünd relevanter
Berufserfahrung.

Fachliche Leitung: Einzelvertragliche Regelung
(Hinweis: Höherer Standard als in anderen ambulanten
familienbegleitenden Maßnahmen aufgrund der häufigeren
Frequenz der Fallbesprechungen, der engmaschigen
Einzelfallsupervision und der Notwendigkeit der ständigen
Erreichbarkeit für die Mitarbeiter: innen)

Betreuungsschlüssel 1: 1,5
12,76 StundenMoche direkter Kontakt
7,82 Stunden/ Woche indirekte Zeiten

7. Umfang der Leistung Nach den Erfordernissen des Einzelfalles und der vorgefundenen
Krisensituation

r Sofortiger Einsatz (24 Std. nach Benachrichtigung durch das
AfSD) bei entsprechender Kapazität

r Rufbereitschaft und ggfs. deren Einsatz,,rund um die Uhr., z
Tage inder Woche

r ln der Regel Arbeiten in Tandems (Vier-Augen-prinzip)
r 6 Wochen enge Begleitung der Familie (übernahme der

Kindeswohlsicherung)
. Zwischengespräch mit Zwischenbericht nach 3 Wochen
! Abschlussbericht mit Empfehlungen und Abschlussqespräch

8. Pädagogische Sachmittel Material he , Spiele, ten

9. Betriebsnotwendige Anlagen
und Ausstattung

Büroausstattung gem. üblichem Standard
Handys zur durchgehenden Erreichbarkeit
Hardware für mobiles Arbeiten (Laptop, Tablet)

Mobilitätskosten

a

a

a

a

VK-UAG Überarbeitung der LATs/Stand: November 2024
Beschlossen in der Sitzung der Vertragskommission SGB Vlll am 1I1.12.2024
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1 0. Qualltätsoicherung und
Qualitätsentwicklung

Die Maßnahmen des Trägers zur Qualitätssicherung und Qualitäts-

entwicklung werden mindestens im Abstand von zwei Jahren in

einem Quaiitätsentwicklungsbericht entsprechend der Regelungen

des Landesrahmenvertrages bzw- der abzuschließenden
Qualitätsentwicklungsvereinbarung dokumentiert.

Der Bericht soll nachfolgende lnhalte berücksichtigen:
Strukturqualität
o Qualifikation des Personals
r Einsatzplanung/Auslastung
o Aus-, Fort- und Weiterbildung
o Supervision
. Fachliche Vernetzung

Prozessqualität
r Prozessgualität beschreibt die Anwendung der unterschiedlichen

psychodiagnoslischen Verfahren, die dem aktuellen Stand der

Wissenschaften zu entsprechen haben.

Ergebnisqualität
. Die Darstellung der Ergebnisqualität enthält eine Bewertung zum

Grad der Zielerreichung.

1{. Leistungsentgelt Die Finanzierung erfolgt über ernen Tagessatz. Dieser enthält alle

mit der Leistungserbri ngung zusammenhängenden Personal- und

Sachkosten sowre d te Maßnah m spezifischen nvestitionskosten

Anlaoe:

Rückführungsmodul im Rahmen der Familienkrisenintervention

3
VK-UAG Überarbeitung der LATs/Stand: November 2024

Beschlossen in der Sitzung der Vertragskommission SGB VUI am 11J2'2024





Anlage zum LAT Familienkriseninlervention

Rückführungsmodul im Rahmen der Familienkrisenintervention

Ziel
Die Rückführung von Kindern und Jugendlichen aus lnobhutnahmen in die Herkunftsfamilie im

Rahmen der Familienkrisenintervention gemäß S27.2 SGB Vlll'

iHltl"ffr"rugendtiche unter 18 Jahren, die sich in Einrichtungen der lnobhutnahme befinden, sowie

OerÄn ettern iü häuslichen Umfeld, bei denen eine zügige und systematische RÜckführung aufgrund

kurzfristiger Erfolgsaussichten als geboten erscheinl. Ausgenommen sind Familien, in denen das

Kindeswohl nicht ambulant gewährleistet werden kann.

Dauer: 5 (max.10)Tage

Ablauf def Rügkführuno im Rahmen des Rückführunogmoduls:

1 . Einschätzuno des Casemanäoements:
Das falführenOe Casffiffiäilftntifiziert die Möglichkeit einer Rückführung, basierend auf

dem Wunsch der Familienmitgiieder, wieder zusammenzuleben. Die Entscheidung für die Anwendung

des Rückführungsmoduls de#amilienkrisenintervention beruht auf der Einschätzung, dass eine

intensive, 1urzfri-stige Verhandlung über die Bedingungen der Rückführung sinnvoll ist und deren

Umsetzung eine selhswöchige köntinuierrliche unJ intänsive Begleitung erfordert, unter Wahrung des

Kinderschutzes.

2. Kontaktaufnahme und Entscheidunq:
DschenKontaktzueinemgeeignetenTrägeraufundübermittelt

neben den üblichen lnformationen die zu der lnobhutnahme geführt haben, auch den Stand der

voigespracrre mit den rämilienmitgliedern und der lnobhutnahmestelle. Der'Träger entscheidet über

die Ännahme oder Ablehnung der Anfrage. lm Falle einer Annahme wird der Ablauf der Vorgespräche

iestgelegt. Das CasemanagJment informiert alle relevanten Beteiligten über die Entscheidung.

3. Elstoespräch:
Et;1 E"stgesprach mit allen relevanten Familienmitgliedern und Fachkräften findet statt. Die

Zuorre"ns"irung dieses Erstgesprächs wird fallbezogen festgelegt. Die Bedingungen und der

Ablauf der Rückführung werden in einer ,,Erstvereinbarung" dokumentiert.

4. Weitole Gesoräche und Konkretisierunq:
tionführensowohlgemeinsamealsauchgetrennte

Gespräche mit den Kindern und den Eltern. Ziel dieser Gespräche ist es, die,,Erstvereinbarung" zu

koniretisieren und gegebenenfalls anzupassen, um eine Rückführung innerhalb von 5 (max. 10 Tage)

zu ermöglichen.

5. Rückführuno und Krisenintervention;
r'raenvierSchritteerfolgtdieRÜckführungdesKindes,unddas

übliche Verfahren der Krisenintervention mit der Familie beginnt.

Sollte-eine Rückführung nicht realisierbar sein, wird das Casemanagement umgehend informiert. ln

diesem Fallführen die Fachkräfte der Familienkrisenintervpntion, das Casemanagement, alle

relevanten Familienmitglieder und die lnobhutnahmestelle ein Perspektivgespräch, das vom

Casemanagement protokolliert wird.

VK-UAG Überarbeitung der LATs/Stand: November 2024

Beschlossen in der Siüung der Vertragskommission SGB Vlll am 11.12.2024




